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VORSCHLÄGE 

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Rechtsausschuss, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union und im 

dazugehörigen Protokoll Nr. 2 Vorschriften über die Anwendung der Grundsätze der 

Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit niedergelegt sind;  

B. in der Erwägung, dass diese Grundsätze wichtige Instrumente zur Gestaltung der Politik 

zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger der EU und somit auch Instrumente zur 

Bewertung der finanziellen Auswirkungen der Rechtsvorschriften sind;  

1. begrüßt, dass die Kommission im Anschluss an den vom Parlament in seiner 

Entschließung vom 14. September 2014 zur besseren Rechtsetzung, Subsidiarität, 

Verhältnismäßigkeit und intelligenten Regulierung1 erhobenen Forderung zur 

Verbesserung der Kommunikation mit der Bürgergesellschaft eine öffentliche Anhörung 

über die Überarbeitung ihrer Leitlinien zur Folgenabschätzung und der Leitlinien zur 

Anhörung der Interessenträger in die Wege geleitet hat2; 

2. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission sich in Bezug auf Initiativen und Vorschläge 

für EU-Rechtsvorschriften folgende neue Ziele gesetzt hat: möglichst geringe Kosten, 

Vorteile für Bürger, Unternehmen und Arbeitnehmer und Vermeidung unnötiger 

Bürokratie; 

3. weist darauf hin, dass die Bewertung der Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit fester Bestandteil der EU und ihrer Politik sind; fordert die 

Kommission auf, dafür zu sorgen, dass der Mehrwert der EU und die Zweckmäßigkeit 

und Notwendigkeit eines Tätigwerdens ihrerseits angemessen beurteilt werden; 

4. geht davon aus, dass die Haushaltsbehörden eine umfassende Bewertung der Ergebnisse 

der von der Kommission befürworteten Maßnahmen bei der Vorbereitung des EU-

Haushalts vornehmen werden; 

5. ist der Auffassung, dass die Programme des Mehrjährigen Finanzrahmens dahingehend 

bewertet werden sollten, ob das Subsidiaritätsprinzip nachweislich eingehalten wird, 

insofern als es einen nachweisbaren Mehrwert in den Empfängermitgliedstaaten generiert; 

6. ist besorgt darüber, dass die EU-Haushaltsmittel in einigen Fällen für Projekte ausgegeben 

werden, die keine effizienten Ergebnisse zeitigen; fordert die Kommission daher auf, zu 

prüfen, ob bei Projekten, die vor Ort größere finanzielle Auswirkungen haben, 

entsprechend auch Bewertungen an Ort und Stelle durchgeführt werden sollen; 

7. bekräftigt seine in der oben genannten Entschließung vom 14. September 2011 erhobene 

Forderung, ergänzend zu den von der Kommission durchgeführten Folgenabschätzungen 

                                                 
1 ABl. C 51 E vom 22.2.2013, S. 87; http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_en.htm 
2 http://ec.europa.eu/budget/explained/management/managt_who/who_en.cfm 
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– über deren Reform derzeit beraten wird – zugunsten der vorgeschlagenen 

Rechtsvorschriften auf nationale Folgenabschätzungen zurückzugreifen; ist der 

Auffassung, dass die vor Kurzem im Parlament geschaffenen Referate für 

Folgenabschätzungen eine positive Ergänzung zur Arbeit der Kommission bilden werden; 

8. fordert die Kommission auf, dem Rechnungshof gegebenenfalls zu empfehlen, eine 

Überprüfung der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit der EU-Instrumente in ihre 

Sonderberichte über geteilte Verwaltung, aufzunehmen; 

9. fordert die Kommission auf, das Verfahren zur Beantragung von EU-Mitteln im Einklang 

mit den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität zu vereinfachen, um 

die Antragstellung effizienter und stärker ergebnisorientiert zu machen; 

10. weist die Kommission darauf hin, dass das Parlament dafür verantwortlich ist, die 

Ausführung des EU-Haushalts zu kontrollieren und die Kommission für die Verwaltung 

zur Rechenschaft zu ziehen; weist darauf hin, dass die parlamentarische Kontrolle eine 

Kostendimension hat, wobei der Schwerpunkt darauf zu legen ist, wie in Bezug auf die 

begangenen Unregelmäßigkeiten Abhilfe zu schaffen wäre und Fehler von vornherein 

unterbunden werden können; 

11. erwartet, dass die Kommission Synergien zwischen dem EU-Haushalt und den Haushalten 

der Mitgliedstaaten und der Gebietskörperschaften entwickelt und sie einer Bewertung 

nach dem Subsidiaritätsprinzip unterzieht. 
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